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geln können sich zugleich auf die Wirt-
schaftspläne eines Pflegeheimbetriebes 
erheblich auswirken, und zwar je nach 
Bundesland unterschiedlich: So schreibt 
Baden-Württemberg bei Neubauten aus-
schließlich Pflegeplätze in Einzelzim-
mern vor, während Bayern nur einen 
„angemessenen Anteil“ an Einzelzim-
mern fordert. Bestandsobjekte müssen 
die Vorgaben meist nach einer eher kur-
zen Übergangsfrist von drei bis fünf Jah-
ren erfüllen.

Welche Folgen (kommende) landesge-
setzliche Vorschriften haben können, 
zeigt das Beispiel Nordrhein-Westfalen. 
Gemäß dem Landespflegegesetz dieses 
bevölkerungsreichsten Bundeslandes 
mit der höchsten Anzahl an Pflegehei-
men darf eine stationäre Pflegeeinrich-
tung „angemessener Größe“ nicht mehr 
als 80 Pflegeplätze haben. Neubauten 
vollstationärer Einrichtungen werden 
seit 2008 nur noch gefördert, wenn sie 
höchstens 80 Pflegeplätze anbieten und 
der Anteil der Einzelzimmer maximal 80 
Prozent beträgt. Zugleich sieht die 
Durchführungsverordnung zum nord-
rhein-westfälischen Wohn- und Teilha-
begesetz vor, dass spätestens ab August 
2018 der Anteil der Einzelzimmer in je-
der „Einrichtung der Eingliederung“ – 
dazu gehören Pflegeheime – bei mindes-
tens 80 Prozent liegt. Für bestehende 
Pflegeeinrichtungen, die einen Förder-
anspruch haben, die baulichen Voraus-
setzungen aber nicht erfüllen, wird der 
Aufwendungszuschuss nur noch bis Au-
gust 2018 gewährt. Danach dürfte die 80 
Prozent-Einzelzimmer-Vorgabe auf die 

Pflegeheime werden zu den Profi-
teuren der demografischen Ent-

wicklung in Deutschland gehören. Die 
Zahl der über 60-jährigen dürfte über 
das nächste Jahrzehnt hinaus deutlich 
ansteigen. Weil auch die Lebenserwar-
tung (und damit die Zeit, die ein Mensch 
potenziell auf Pflege angewiesen ist) 
wahrscheinlich weiter kontinuierlich 
steigt, wird die Zahl der Pflegebedürfti-
gen erheblich wachsen. Die Politik will 
diesen Zuwachs überwiegend über am-
bulante und teilstationäre Pflege „auf-
fangen“. Der Erfolg dieser Strategie 
scheint zweifelhaft, denn die demografi-

schen Veränderungen führen auch dazu, 
dass es immer weniger Familienangehö-
rige gibt, die Pflegebedürftige daheim 
versorgen können. Der Bedarf an vollsta-
tionären Pflegeplätzen wird also deutlich 
wachsen.

Demografie ist das eine …

Für die Heimgesetzgebung sind seit 
2006 die Bundesländer zuständig. Eine 
Reihe von ihnen hat 2008 neue gesetzli-
che Regelungen erlassen, die Pflegebe-
dürftigen in Heimen ein Mindestmaß an 
Lebensqualität sichern sollen. Diese Re-

Vollstationäre Pflegeheime: 
Ein Investment mit Fallstricken
Die Deutschen werden älter. Zugleich steigt mit dem Alter das 

Risiko, pflegebedürftig zu werden. Nach einer Prognose des Sta-

tistischen Bundesamtes wird die Zahl der Pflegebedürftigen bis 

2030 um fast 40 Prozent auf etwa 3,4 Millionen steigen. Das ent-

spricht einem Bedarf von etwa 3.000 zusätzlichen Pflegeheimen. 

Warum diese Immobilienart trotzdem kein risikoloses Investment 

darstellt, schildert Michael Kartes von der COREALCREDIT BANK.
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erhöht. Für die Betreiber und Investoren 
können deutlich sinkende Einnahmen 
angesichts bestehender Verpflichtungen 
etwa aus lang laufenden Miet- oder Fi-
nanzierungsverträgen unzumutbare 
wirtschaftliche Nachteile bis hin zur 
Existenzgefährdung bedeuten. Hinzu 
kommt, dass durch eine Umwandlung 
von Doppel- in Einzelzimmer bestehen-
de und eigentlich dringend benötigte 
Pflegeplätze verschwinden. Dennoch er-
scheint es zweifelhaft, ob amtlicherseits 
wenigstens im Einzelfall ein Abweichen 
von diesen Vorgaben toleriert wird. Im 
Entwurf der (derzeit in Beratung befind-
lichen) Novelle des nordrhein-westfäli-
schen Pflege- und Heimrechts etwa 

bleibt diese Vorgabe jedenfalls unange-
tastet.

Auslastung könnte auf nahe 
100 Prozent steigen

Einen betriebswirtschaftlichen Vor-
teil haben die neuen Vorgaben trotzdem: 
Die Kapazitätsauslastung dürfte zuneh-
men. Wieder am Beispiel Nordrhein-
Westfalen: Hier werden bis 2030 voraus-
sichtlich 460 bis 600 zusätzliche Pflege-
heime mit 55.000 bis 70.000 Pflege-
plätzen benötigt. 2011 lag die Auslastung 
der dortigen vollstationären Pflegeheime 
bei durchschnittlich 85 Prozent. Vor dem 
geschilderten Hintergrund ist – selbst 
unter Berücksichtigung geplanter Neu-

bauten – davon auszugehen, dass ab 
2018 einem steigenden Pflegebedarf ein 
sich deutlich verringerndes Angebot an 
Pflegeplätzen in Pflegeheimen mit Bau-
jahr vor 2008 gegenüberstehen wird. 
Das kann die Auslastung bis hin zur 
Vollbelegung steigern. Hiervon werden 
vor allem Pflegeheime profitieren, die 
bereits heute einen hohen Anteil an Ein-
zelzimmern haben, selbst wenn dieser 
noch unter dem gesetzlichen Zielniveau 
liegt.

Viele Aspekte spielen also eine Rolle 
für die zukünftige Rentabilität von Pflege-
immobilien. Eine Aktualisierung der 
Kosten- und Ertragskalkulation mit 
Blick auf den Zeitpunkt der erforder-          
lichen Anpassungen hilft, Klarheit über 
den Handlungsbedarf zu schaffen. Ein 
frühzeitiges Gespräch zwischen den Be-
teiligten kann ebenfalls sinnvoll sein, um 
bei anstehenden Vertragsverlängerun-
gen bereits feststehende künftige gesetz-
liche Vorgaben zu berücksichtigen. Da-
bei wird der Betreiber unter Umständen 
auf seine Marge – den Anreiz und die 
Prämie für die Übernahme eines unter-
nehmerischen Risikos – verzichten müs-
sen. In Fällen, in denen der Eigentümer 
der Immobilie gleichzeitig auch der Pfle-
geheim-Betreiber ist, wurde diese Marge 
in der Vergangenheit oft intransparent in 
die marktunabhängig festgelegte und in-
tern zu zahlende Pacht eingerechnet. 
Hier besteht die Gefahr, dass der vertrag-
lich festgelegte Pachtbetrag nicht mehr 
erwirtschaftet werden kann.

Einzelfallanalyse                         
unverzichtbar

Zusammenfassend wird deutlich, 
dass gerade Investitionen in vollstationä-
re Pflegeheime eine sorgfältige und prä-
zise Einzelfallanalyse sowie einen vor-
sichtig kalkulierten Wirtschaftsplan 
verlangen. Dieser sollte sämtliche bereits 
feststehenden Veränderungen gesetzli-
cher Vorschriften selbst dann berück-
sichtigen, wenn sie in der ferneren Zu-
kunft liegen. Nur dann kann ein Investor 
belastbar abschätzen, ob sich sein geplan-
tes Investment auch langfristig lohnt.

Anzahl der vorhandenen, bisher geneh-
migten Pflegezimmer angewendet wer-
den. Sind bis zu diesem Zeitpunkt bei 
den Bestandsobjekten nicht die geforder-
ten Anpassungen umgesetzt oder ent-
sprechende Befreiungen bewilligt, droht 
der Verlust der Förderung.

… die Rentabilität                      
das andere

Eine zentrale Größe für die Betreiber 
von vollstationären Pflegeheimen ist der 
so genannte Tagessatz. Dessen wichtigste 
Komponente ist der Investitionskosten-
ausgleich („I-Kostensatz“). Er wird in der 

Regel langfristig festgelegt und soll den 
Investoren vorrangig die Kosten erset-
zen, die das eingesetzte Kapital verur-
sacht. Das sind zu etwa 90 Prozent die 
Investitionskosten für das Gebäude. 
Schwierig wird es für die Betreiber, wenn 
die Anpassung an eine Einzelzimmer-
vorgabe nur dadurch erfolgen kann, in-
dem bisherige Doppelzimmer nur noch 
einfach belegt werden. Das senkt nicht 
nur die Pflegeplatz-Kapazität, sondern 
auch den Erlös, denn der Einzelzimmer-
Zuschlag von derzeit 1,12 Euro am Tag 
kann den Entfall eines Pflegeplatzes, der 
typischerweise mit etwa 14 bis 22 Euro 
am Tag vergütet wird, nicht annähernd 
kompensieren.

Zugleich ist wegen der schon heute 
hohen Kostenbelastung in der Pflege eine 
über die Inflation hinaus gehende Erhö-
hung des I-Kostensatzes nicht zu erwar-
ten. Ironischerweise werden die Gesamt-
kosten der Pflege ja auch durch die vor-
geschriebene Zahl an Einzelzimmern 
und die dafür fälligen Zuschläge weiter 
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